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Nr . 121.

Bekanntmachung.
In der Gemeinde Erbenheim ist die Maul - und Klauenseuche

amtlich festgestellt worden.
Die Obergasse bildet einen Sperrbezirk , für den die Vorschrif¬

ten meiner vielseuchenpolizeilich m Anordnung vom 18. Juni v. Js.
Kreisblatt Nr . 73 gelten.

Wiesbaden , den 26. Februar 191(1
Der Königliche Landrat.

von Heimburg.

Nr. 128. „ . . , ;. u ki MlÄiiJ
Bekanntmachung.

Diejenigen Landwirte oder sonstigen Betriebsuntemehiiier
des Landkreises Wiesbaden , welche beabsichtigen, zur Frühjahrs¬
bestellung 1916 Hafer zu Aussaat zu bringen , jedoch stir den Bedarf
durch eigene Bestände nicht gedeckt sind, oder beabsichtigen, besau-
deren Originallaathafer aus Bezirken außerhalb des Landkreises
Wiesbaden zu beziehen, mache ich mit Bezug auf die nahe bevor¬
stehende Aussaatzeit und die verschärften Bestimmungen der Reichs-
futtermittelstelle vom 18. Januar 1916 über den Verkehr mit Saat-
Hafer darauf aufmerksam, recht frühzeitig Kaufabschlüsse mit den
Bezugsstellen hcrbeizuführen und die nötigen Anträge für die Er¬
teilung der Genehmigung zur Ueberführung der Saathafermengcn
von einem Kommunalbezirk nach dem andern, bei dem in 'Frage
kommenden Kommunalverband zu stellen, da andernfalls bei zu
spät herbeigeführten Abschlüssen, es fraglich erscheint, daß die ent¬
sprechenden Saatiiafermengen zur Aus 'aatszeit zur Stelle find

Diejenigen Landwirte und sonstigen Betriebs -Unternehmer,
welche Hafer auszusäen beabsichtigen, jedoch eigene Bestände nicht
besitzen, und bereits bei meiner im Februar erfolgten Rundfrage
betr. des Saathaferbedarfes den Wunsch äußerten , aus Saatgut
zubereüeten Saathafer durch den Kreisausschuß zu beziehen , haben
soweit dies noch nicht erfolgt ist, sofort schriftliche Anträge auf Zu¬
weisung bei dem Kreisausschuß zu stellen. Die Anträge werden
auch mündlich in dem Kreishause , Lessinqstraße 16, Zimmer 26 in
den Bcrmittagsstunden zwischen 9 und 12 Uhr entgegenaenommen.
Für Anträge , welche bis zum 15 .März nicht gestellt sind, wird keine
Gewähr geleistet, daß der Hafer geliefert werden kann.

Dir Magistrate und Gemeindevorstände ersuche ich, Vorstehen¬
des in der Gemeinde genügend bekanntzugeben und mir über das
Geschehene bis spätestens zum 10. k. Mts . zu berichten.

Wiesbaden , den 26. Februar 1916.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

J .-Nr . II . 2731. von Heimburg,
Nr . i23 . ’ “ —

Bekanntmachung.
- . . Unter dem Rindviehbestand der Christian Georg Wwe . zu
Sch-entein Wilhelmstraße 4, ist die Maul - und Klauenseuche amt¬lich festgestellt worden.
, . -t? a5  Errichte Gehöft bildet den Sperrbezirk , für den die Vor-
jchnften meiner viehseuchenpolizcilichen Anordnung vom 18. Juni
v. Js . (Rreibl . Nr . 73) gelten.

Wiesbaden , den 28. Februar 1916.
Der Königliche Landrat.

von Heimburg.

Nr . 124.

Erinnerung.
der ^ E Stadt - und Gememdekassen werden an baldige Einzahlung
Jtr Kreissteuer für 1915 auf unser Postscheckkonto

ö t Un*et fionto  bei der Naffaulfchen Landesbank er-

Wiesbaden , den 20. Februar 1916.
Die Kreiskommunalkafse.

Fischer.
Nr. 125.

Bekanntmachung
bete-» x 0h- 11 16- K- R. Ä.,

testend Höchstpreise für Eichenrinde. Fichtenrinde und zur
Gerbstoffgewinnunggeeignetes kasianienholz.

Dom 15. Februar 1916.

setzeŝüber"^ « "^ Bekanntmachung wird auf Grund des Gs-
auf Grund ^ ^ ^erungszustand vom 4. Juni 1851, in Bayern
5. November̂ ^ 5" Gesetzes über den Kriegszustand vom
vom 31 ^ ^vbindung mit der Allerhöchsten Verordnung
4. Au au st 1 qi1 • J* e f„ Gesetzes, betreffend Höchstpreise, vom
Dezember 19 1 lRe .chz-Gesetzbl. S . 339) in der Fasiung vom 17.
über die Aenderu^n 516)' bcr  Bekanntmachungen
Gesetzbl b l es  Gesetzes vom 21. Januar 1915(Reichs-
,^ ^ ^ ^ >̂ ^ g^meinen Kenntnis gebracht mit dem Be°

Nichtamtlicher Test,
vermischter.

-i- - „ - -omeker? Das Thermometer gibt hon
kommende mn* bec  Temperatur an, das Barometer weift auf die
aus , das -î ĵ Erung hin. Das erstere drückt also „Gegenwärtiges"
Wickelung dev : Urteile über den Stand und die Ent-
meter oder yr Dolkswirtschaft gleichen dem Ablesen von Thermo-
cignisse gleichon' m? ?̂ ^ VolkswirtschaftlicheMaßnahmen und Er-
sich für Handln»̂infolgedessen auch dem Verhalten der Menschen, die
Meter oder m,e ,n bcr  Zukunft liegen, nach dem Thcrmo-
nahmen richten. Darum müssen alle Mah¬
den zu erstreben??" « in die Volkswirtschaft beurteilt werden nach
gegangen fo ^ roetfen. Wird in dieser Hinsicht verfehlt vor-
stellen̂ W-ikz"^ « " J 9 aucb  f tets  unerwünschte Folgen heraus»
der Zhnmom „Urft  regelmäßigem Funktionieren des Marktes
BarometeAtmd Greste ein Höchstmaß auf, so darf der
her sich als ftnIo,*bhL fwn *9rf" Marktlage nicht vergessen werden,
Abhängigere des Preisstandes einstellen muß. Die gegenseitige
damit, um im*2 34  xr" u un? Umwicklung der Marktlage, und
Meter und Barmn ^ßL? » b"  Unterschied zwischen Thermo-
dat sich ng,, , , freier ist nicht genügend berücksichtigt worden. Man
d°n ? ad)  bem  Thermometersümd gerichtet und
s-tzung vergessen. So z. B. bei der Fest-
Mgchte. ^ ?/ilfipre,se, die weitere Maßnahmen nötig
Nstleistmig der " " " d'e Aussaat ft.r die neue Ernte
Utzeh-wdê orso. 5/2WUN ? erreicht werden. Daher ist wei-Behörden rge und Fürsorge geboten. Diese Pflicht lteat den
bestimmten !bÄ Dof>1 wie der Landwirtschaft ob!  In den unter
f rnte  liegt JnSSTo 'fÄ h0*̂ D°rbedingungen für die neue*"»* mi( nicht  in der Erwar-

merken, daß Zuwiderhandlungen gemäß den in der Anmerkung *)
abgedruckten Bestimmungen bestraft werden , sofern nicht nach den
allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen angedroht sind.

^ v „ , § 1.
Don der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Don dieser Bekanntmachung betroffen werden
1. Eichenrinde,
2. Fichtenrinde,
3. Holz der zahmen Kastanie (soweit es zur Gerbstoffge-

winnung dient), ganz oder zerkleinert.
§2.

Höchstpreis.
Der Verkaufspreis für den Zentner (50 Kg .) darf höchstens be-

tragen -bei:
1. Eichenrinde : . Gebündelt

i a) Glanzrinde erster Güte . . . . . . . 13,00 Jl
b) Rinde im Alter bis zu 25 Jahren . . . . 11,08 „
c) Rinde im Alter von 25 bis zu 45 Jahren . 9,50 „
d) Rinde im Alter von mehr als 45 Jahren . 7.00 „

2. Fichtenrinde:
a) Gebirgsrinde , höchstens zu einem Drittel
.schuppig .9 .56 „
b) andere Rinde . 7,50

Für die Zerkleinerung der Rinde zu Lohe
darf nicht mehr als eine Mark für den Zentner
(50 Kg.) berechnet werden . Mischen der Rinde
oder der Lohe vor Ablieferung an die verar¬
beitende Gerberei ist nicht gestattet.

Wird die Rinde auf dem Stamm verkauft,
so darf der Preis bei Hinzurechnung der notwen¬
digen Kosten für das Schälen und Bündeln den
Höchstpreis nicht übersteigen.

Anmerkung:  Der Höchstpreis versteht
sich für trockene, gesunde, nicht durch Feuchtigkeit
und ähnliche Einflüsse beschädigte Ware . Für
Ware geringerer Güte muß der Preis ent- :
sprechend niedriger sein bei Vermeidung der durch
d'e Bekanntmachung gegen übermäßige Preis¬
treiberei vom 23. Juli 1915 (Reichs -Gesetzbl. S.
467) in Verbindung mit der Bekanntmachung,
betreffend Berichtigung und Ergänzung dieser
Bekanntmachung vom 22. August 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 514) angedrohten Strafen.

Gebündelt
3. Holz der zahmen Kastanie . . . . . . . .. 1,50 Jl

§3.
Zahlungsbedingungen,

Die Höchstpreise sind frei Abfuhrplatz am Gewimningsort
und für Barzahlung bei Empfanq berechnet.

2 . Neben den Höchstpreisen dürfen angerechtet werden:
a) d'e Kosten der Verladung und Abfuhr , soweit sie not

wendig sind und die ortsübl .chen Sätze nicht über
steigen:

b) die reinen Frachtkosten notwendiger Versendung mit
der Bahn oder auf dem Wasser;

c) Lagerkosten infolge Verwahrung der verkauften Ware,
1 soweit sie vom ersten Tage des zweiten Monats nach

Kaufabschluß an nachweislich entstanden sind;
<1) Zinsverlust bei Stundung des Kaufpreises . Ist der

Kaufpreis gestundet worden , so dürfen bis zu zwei vom
Hundert Jghreszinsen über Reichsbankdiskont hinzuge¬
schlagen werden.

3. Andere , als die unter Ziffer 2 ausgeführten Kosten dürfen
nur insoweit angerechnet werden, als der Verkaufspreis bei ihrer
Hinzurechnung den Höchstpreis nicht überschreitet.

8*•
Zurückhallen von Vorräten.

Bei Zurückhaltung von Vorräten ist sofortige Enteignung zu
gewärtigen , vorbehaltlich der dafür angedrohten Strafen.

8 5.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 1. März 1916 in Kraft.
Frankfurt a. M ., den 1. März 1916.

Stellv . Generalkommando des 18. Armeekorps.
Mainz , den 17. Februar 1916.

Der Gouverneur der Festung Mainz.

*)  Mit Gefängnis bis zu rinem Jahr oder mit Geldstrafe bis
zu zehntausend Mark wird bestraft:

1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet;
2. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages auffordcrk,

durch den die Höchstpreise überschritten werden oder sich zu
einem solchen Vertrage erbietet;

3. wer einen Gegenstand , der von einer Aufforderung (§ 2, 3
des Gesetzes, betreffend Höchstpreise) betroffen ist, beiseite-

f schafft , beschädigt oder zerstört;
4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Ver¬

kauf van Gegenständen , für die Höchstpreise festgesetzt sind,
nicht nachkommt;

5. wer Vorräte an Gegenständen , für die Höchstpreise festgesetzt
sind, den zuständigen Beamten gegenüber verheimlicht;

6. wer den nach § 5 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, er¬
lassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt.

In den Fällen der Nummer 1 und 2 kann neben der Strafe
angeordnet werden , daß die Verurteilung auf Kosten des Schuldi¬
gen öffentlich bekanntzumachen ist; auch kann neben Gefängnis¬
strafe auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.
Nr . 126. ' “

Bekanntmachung
betreffend Bestandserhebung und Beschlagnahme von

Chemikalien und ihre Behandlung.
Vom 1. März 1916.

Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit auf Ersuchen des
königlichen Kriegsministeriums mit  dem Bemerken zur allgemeinen

Was wir entbehren können. Das zur Einschränkung des Ver¬
brauchs von Luxuswaren erlassene Verbot wird durch neueste Ver¬
ordnung im „Reichsanzeiger " veröffentlicht : Aus der umfangreichen
Lffte find folgende Artikel des täglichen Gebrauchs erwähnt : Luxus¬
gegenstände der Kleiderbranche, lebende Fische, Erzeugnisse der Zier-
gärtncrei , Mandarinen , Traubenrosinen , Ananas , Ingwer , Vanille,
Caviar , Langusten , Schmuckfedern, Likör, Schaumweine , künftleri-
Me Riechstoffe, Riech- und Schönheitsmittel Spielzeug , Edelsteine,Goldwaren.

Goldankauffkellon . Wiederholt schon ist die Anregung gegeben
worden , die Sannnlung von Gold zur Weiterführung an die
Reichsbank nicht auf das gemünzte Edelmetall zu beschränken, son¬
dern auch solches Gold , das zu Schmucksachen verarbeitet ist, den
Interessen des Vaterlandes dienstbar zu machen. Befinden sich
doch im Gewahrsam zahlreicher Familien oder Einzelpersonen gol¬
dene Löffel , Becher, Leuchter, aber auch Brilleneinfassungcn , Arm-
bander , Ringe , Schlipsnadeln ufw . — Gegenstände , die häufig
weder im Haushalt noch als Schmuck̂achen Verwendung finden,
und jahrein , jahraus unberührt in den Schubladen und Schränken
liegen bleiben . Wenn die Eigentümer dieser Goldsachen die leicht
"greifbare Möglichkeit gehabt hätten, für diesen ihren Besitz den
tatsächlichen Goldwert ohne irgendwelchen Verlust zu erzielen , so
bätten sicher viele dankbar hiervon Gebrauch gemacht. Denn man
stelle sich doch nur einmal vor, um wievlet es vorteilhafter ist, das
aus dem 'Verkauf erlöste Geld beispielsweise zur Sparkasse zu
bringen und die Zinsen und Zinseszinsen anwachsen zu lassen, als
daß das Gold gleichsam als totes Kapital liegen bleibt . Goldgegen-
stande, die einen Kunstwert haben, wird man naturgemäß nicht mit
den anderen auf die gleiche Stufe stellen können. Hinsichtlich dieser
Wertgegenstände ist vielmehr die Aufbewahrung durchaus begreif¬
lich. Anders stehew die Dinge schon bei solchen Goldfachen , die nur
einen Erinnerungswert haben. Es ist psychologisch verständlich,
daß der Mensch fick; von ihnen nicht gern trennt . Aber wenn man
sich vergegenwärtigt , daß man d« Ot dem Daterlande dienen kann,
so el)ren wir die. von denen uns Andenken überkommen ist,
Mrch die Verwertung des .Goldes mindestens ebenso, .wenn wir

Kenntnis gebracht, daß jede Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift
ten betreffend Bestandserhebung und Lagerbuchführung auf Grund
der Bekanntmachung über Vorratserhebungen vom 2.  Februar!
1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 54) in Verbindung mit den Bekannt¬
machungen vom 3. September 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 549) und
vom 24. Oktober 1913 (Reichs -Gesetzbl. S . 684)*) und jede Zu¬
widerhandlung gegen die Beschlagnahmeverordnung auf Grund der
Bekanntmachung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom
24. Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 357 ) in Verbindung mit den Er¬
gänzungs -Bekanntmachungen vom 6. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl.
S . 645) und 25. November 1915 "(Reichs- Gesetzbl. S . 778)**) be¬
straft wird, soweit nicht nach allgemeinen Strafgesetzen Hähers
Strafen verwirkt find.

8 1.
Inkrafttreten der Verordnung.

a) Die Verordnung tritt mit Beginn des 1. März 1916 iri
Kraft und ersetzt die Verordnung CH. I . 1./8 . 15. K. R . A., betref¬
fend Bestandserhebung und Beschlagnahme von Chemikalien mrd
ihre Behandlung , vom 1. August 1915.

b) Für die im § 3 Abs. d beschlagnahmten Gegenstände treten
Meldepflicht und Beschlagnahme erst mit dem Empfang oder der
Einlagerung der Ware in Kraft.

8 2.
von der Verordnung betroffene Gegenstände.

Von dieser Verordnung werden sämtliche Vorräte der in deck
untenstehenden Uebersichtstafel aufgeführten Stoffgattungen und
Stoffarten (einerlei , ob Vorräte einer , mehrerer oder sämtlicher
Gattungen und Arten vorhanden sind) betroffen , auch wenn sie nach
der Verfügung CH. I . 1. 8. 15. K. R . A. frei waren.

8 3.
von der Verordnung betroffene Personen . Gesellschaften ufw.

Von dieser Verordnung werden betroffen:
-a) alle gewerblichen Unternehmer , Firmen oder Personen, inl

deren Betrieben die im § 2 aufgeführten Gegenstände er¬
zeugt, gebraucht oder verarbeitet werden , soweit die Vor¬
räte sich in ihrem Gewahrsam befinden , oder die solche
Gegenstände aus Anlaß ihres Wirtschaftsbetriebes , ihres
Handelsbetriebes oder sonst des Erwerbes wegen für sich
oder für andere in Gewahrsam haben , oder bei denen sich
solche Gegenstände unter Zollaufsicht befinden;

b) alle Kommunen , öffentlich-rechtlichen Körperschaften und
Verbände, in deren Betrieben solche Gegenstände erzeugt,
gebraucht oder verarbeitet werden , oder die solche Gegen¬
stände in Gewahrsam haben , oder bei denen sie sich unter
Zollaufsicht befinden:

0 ) Personen , welche zur Wiederveräußerung oder Verarbei¬
tung durch sie oder andere bestimmte Gegenstände der im
8 2 oufgeführten Art in Gewahrsam genommen haben, auch
wenn sie im übrigen kein Handelsgewerbe betreiben:

d) alle Empfänger (der unter a bis c, bezeichneten Art) solcher
Gegenstände nach Empfang derselben , falls die Gegenständs
sich am Meldetag auf dem Versand befinden und nicht bei
einem der unter a bis c aufgeführten Unternehmer , Per¬
sonen ufw. in Gewahrsam oder unter Zollaufsicht gehalten
werden;

e)  auch diejenigen Personen , Gesellschaften ufw., deren Vor¬
räte durch schriftliche Einzelverfügungen beschlagnahmt wor¬
den sind. Die Einzelverfügungen und die Verordnungen
Eh. I . 124/1 . 15. K. R . A., Eh . I . 1./4 . 15. K. R . A., Ch. I.
1/6 . 15. K. R . A. und CH. I . 1./8. 15. K. R . A. werden durch
diese allgemeine und erweiterte Verordnung ersetzt.

Von der Verordnung betroffen sind hiernach insbesondere nach¬
stehend aufgeführte Betriebe und Personen:

gewerbliche Betriebe : Chemische Fabriken , Sprengstoff¬
fabriken und alle Betriebe , die Chemikalien Herstellen
oder verarbeiten:

Handelsbetriebe : Kaufleute , Lagerhalter , Spediteure , Kom¬
missionäre ufw .;

wirtschaftliche Betriebe : Landwirte ufw.
Sind in dem Bezirk der verordnenden Behörde neben der

Hauptstclle Zweigstellen vorhanden (Zweigfabriken , Filialen,
Zweigburcaus , Nebengüter u. dergl .), so ist die Hauptstelle zur Mel¬
dung und zur Durchführung der Be 'chlagnahmebestimmungen auch
für diese Zweigstellen verpflichtet. Die außerhalb des genannten
Bezirks (in welchem sich die Hauptstelle befindet ) anfäffigen Zweig¬
stellen gelten als selbständige Betriebe ; die in dem genannten Be¬
zirk belcgenen Hauptstellen dürfen jedoch die Meldungen der außer¬
halb liegenden Zweigstellen für diese mitcrstatten.

*) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder
wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit
Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehn¬
tausend Mark bestraft, auch können Vorräte , die verschwiegen sind,
im Urteil für dem Staate verfallen erklärt werden . Ebenso wird
bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lagerbück)er einzurich¬
ten oder zu führen unterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er auf Grund dieser Ver¬
ordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder un¬
richtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit Geldstrafe
bis zu dreitausend Mark oder im Unvermögensfalle mit Gefängnis
bis zu feck)s Monaten bestraft. Ebenso wird bestraft, wer fahr-
läffig die vorgeschriebenen Lagerbücher einzurichten oder zu führen
unterläßt.

**) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit GeldsirafS
bis zu zehntausend Mark wird , sofern nicht nach allgemeinen Straf¬
gesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite
schasst, beschädigt oder zerstört , verwendet , verkauft oder
kauft, oder ein anderes Veräußerung - oder Erwerbsgeschäft
über ihn abschließt:

3. wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten Gegenstände
zu verwahren und pfleglich zu behandeln , zuwiderhandelt:

4. wer den nach 8 5 erlassenen Ausführungsbestimmungen zu¬
widerhandelt.

die Schmuckgegcnstände im Schranke verschlossen halten . Im Rhein¬
land traten bereits in zahlreichen Städten Und Gemeinden von
einem Ehrenausschuß geleitete und mit vereidigten Taxatoren be¬
setzte „Goldankaufsstellen " ins Leben , die bei der Feststellung des
reinen Goldwertes der ihnen zugeführten Gokdgegenftände keinerlei
Privatinteressen vertreten , sondern lediglich darauf bedacht sind,
den Eigentümern der Goldsachen zu ihrem Gelds zu verhelfen . Die
Goldankaufsstellen werden nicht den Charakter von Gefchäftsuntrr-
nehmungen haben, sondern das Publikum in bester und uneigen,
nützigfter Weile über alle mit der Goldverwertung zufanmien-
hängenden Fragen beraten . Sie werden beispielsweise auch die
Verkäufer in unparteiischer Weise darüber belehren , ob der
Schmuckgegenstand einen Kunstwert hat , und wie die etwa mit den
Goldfachen verbundenen Edelsteine am besten verwertet werden
können.

Drahtverhaue . Roda Roda schreibt in der „B . Z. a . M .": Es
ist immerhin der Mühe wert , die gigantischen Ausdehnungen des
Krieges durch Vergleiche verständlich zu machen . Die russisch-
Front mißt annähernd 1200 Kilometer , die deutsche Wesffront 800
K lomcter, die italienische Front 700 Kilometer , veranschlagt man
die Balkanfront auf 300 Kilometer (was die Wirktekeit eher unter-
bietet) so erhält man also als Summe eine Frontbreite von 3000
Kilometern . Nun rechnet man als Bedarf für jeden Schritt der
Front (75 Zentimeter ) eine Rolle (100 Meter ) Stacheldraht . Es ist
nämlich nicht nur der ersten Stellung , sondern auch der zweiten,
dritten cm zehn- b's fünfzigfaches Hindernis vorgelegt . Wenn die
Front der Mittelmächte also 4 Millionen Schritt lang ist, macht
das ebensoviel Rollen ausgcspannten Drahtes — 400000 Kilometer
Draht . Ebenso groß ist der Verbrauch beim Feind . Zusammen
800 000 Kilometer Draht . Der Erdumfang beträgt 40000 Kilo¬
meter. Man könnte mit dem eben verwendeten Stacheldraht dem¬
nach die Erde zwanzigmal umspannen . Die zahllosen Jnlandsbe-
festigunqen, Drücken und Flankierungen und dergl . sind oar nicht
inbegriffen.

Man begreift nun, daß 40 riesige amerikanische Fabriken Nicht-,
als Stacheldmht erzeuget, , ' '



' ' 1 1
Beschlagnahme.

b)

Die von dieser Verordnung betroffenen Gegenstände <8 2) sind
beschlagnahmt . Ihre Verwendung darf nur in folgender Weife er¬
folgen:

a) Verkauf und Lieferung (Versand ) beschlagnahmter Bestände
ist ohne Erlaubnisschein gestattet mit Ausnahme der in
Spalte A der Uebersichtsrafel angegebenen Fälle ; in diesen

, Fällen ist der Erlaubnisschein vom Verkäufer bezw . Lie¬
ferer zu beantragen.
Verarbeitung und Verbrauch beschlagnahmter Stoffe
(einerlei , ob sie zur Herstellung von anderen beschlagnahm¬
ten oder nicht beschlagnahmten Stoffen dienen ) ist mit Aus¬
nahme der in der Ueberfichtstafel unter B < C und D aufge¬
führten Fälle nur auf Grund von Erlaubnisscheinen gestat¬
tet ; Form und Inhalt der Erlaubnisscheine bestimmt die
Kriegs -Rohstoss -Abteilung des König !. Preußischen Kriegs-
Ministeriums . Ist auf Grund eines Erlaubnisscheines mn
beschlagnahmtesErzeugnis entstanden, so kann dieses mit
Ausnahme der unter Spalte B , 0 und D der Uebersichts¬
tafel aufgeführten Fälle nur auf Grund eines weiteren Er¬
laubnisscheines verarbeitet oder verbraucht werden , es fei
denn , daß der Erlaubnisschein einen weitergehenden Ver¬
brauch vorsieht.

Der Verarbeiter oder Verbraucher ist verpflichtet , bei
unmittelbaren Aufträgen der deutschen Heeres - oder
Marinebehörden für die unter Spalte B der Ueberfichtstafel
genannten Erzeugnisse einen schriftlichen Ausweis des un¬
mittelbaren Auftrages als Beleg bei seinen Akten gemäß
ß 6 aufzubewahren . Bei mittelbaren Aufträgen ist er ver¬
pflichtet , von dem Besteller eine schriftliche Erklärung da¬
rüber einzuholen , welcher unmittelbare Auftrag für die un¬
ter Spalte B der Aebersichkstasel genannten Erzeugnisse
vrliegt (Nummer , Datum , Gegenstand des Auftrages , be-

e)

stellende Behörde ). Auch diese Erklärungen sind als Be¬
lege gemäß ß 6 aufzubewahren . Die Kriegs -Rohstoff -Ab°
reilung des Königlich Preußischen Kriegsminksteriums kann
jederzeit jeden Verkauf , jede Lieferung , jeden Versand (La-
gerwechscl ) sowie Verarbeitung bezw . Verbrauch , soweit
nach dieser Verordnung ein Erlaubnisschein nicht erforderlich
ist, verbieten.
Die nach 8 4a und b erforderlichen Anträge auf Ausferti¬
gung von Erlaubnisscheinen sind bei der Kricgschemikalien-
Aktiengesellschaft , Berlin W 9, Köthener Str . 1—4 bezw.
bei deren Vertrauensmännern für Verteilung freigegebener
Chemikalien pünktlich und in der Regel auf den von der
Kriegschemikalien -Aktiengefellschaft herausgegcbenen Vor¬
drucken einzureichen . Die Erlaubnisscheine werden in der
Regel für eine Gültigkeitsdauer von zwei Monaten ausge¬
stellt . Die Anträge müssen bis zum 8. des der Erlaubnis¬
periode vorangehenden Monats der Kriegschemikalien-
Aktiengesellfchaft bezw . den zuständigen Vertrauensmännern
vorliegen.

Die Annahme von Anträgen , die nicht ordnungsmäßig
frankiert sind, wird verweigert.

d) Der nicht verbrauchte Teil der freigegebenen Mengen ver¬
fällt mit Ablauf des letzten Gültigkeitstages , auf den der
Erlaubnisschein lautet , erneut der Beschlagnahme.

8 5.
Meldepflicht.

' Die von dieser Verordnung betroffenen Vorräte (8 2) sind spä¬
testens bis zum 10. jeden Monats an die Kriegs -Rohstoff -Abteilung
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums zu melden , soweit sie
nicht nach Spalte F der llebersichkstasel von der Meldepflicht befreit
sind. Die Meldungen sind jedoch nicht bei der Kriegs Rohstoss-Ab-
teilung, sondern bei der Kriegschemikalren-Aktiengesellschasst Berlin
W S. Köthener Str . 1—4, einzureichen . Außerdem sind von den
Firmen , denen besondere Fragebogen der Kriegs -Rohstoff -Abtei-

lung von der Ktiegscheinikalicn -Attiengesellschast zugehcn , die ge¬
stellten Fragen ln der angegebenen Frist zu beantworten . _

Die Annahme von Meldungen , die nicht ordnungsgemäß fran¬
kiert sind, wird verweigert.

Soweit die Kriegschemikalicn -Aktiengescllschaft nicht unaufge¬
fordert Meldescheine zustellt , sind sie bei ihr einzufordern . Anfragen,
die das Meldewesen betreffen , sind ausschließlich an die Kriegschemi'
kalien -Aktiengesellschaft zu richten.

Eine Abschrift der Meldung ist von der meldenden Stelle zurück-
zubehaltcn , im Falle der Meldung durch die Hauptstelle (vgl . § 3)
sowohl von der Haupt - wie der Zweigstelle.

Bei Verminderung der Vorräte unter die in Spalte F der kst-
bersichtstafel angegebenen Mengen ist einmalige Anzeige am nächst¬
folgenden Meldetermin einzureichen . Eine weitere Meldung ist dann
so lange nicht erforderlich , als die Bestände nach Spalte F der Ui
bersichtstafcl von der Meldepflicht befreit sind . Die nicht der Metdl
Pflicht unterliegenden Mengen bleiben gemäß Uebersichtstafel be=|
schlagnahmt.

§ 6 . . 1

Lagerbuch und Belege.
Jeder von dieser Verordnung Betroffene (auch soweit er nach!

Spalte F der Uebersichtstafel von der Meldepflicht befreit ist) hatk
ein Lagerbuch einzurichten , aus dem jede Acnderung der Vorrats -«
menge und ihre Verwendung ersichtlich sein muß . Verbundennrit)
der Lagerbuchführung ist eine Aktenhaltung einzurichten , in der die
nach 88 4 und 5 erforderlichen Belege und Abschriften der Meldun¬
gen leicht auffindbar aufzubewahren sind.

Zur Feststellung , ob die Angaben richtig gemacht sind, werden
Beauftragte der Polizei - und Militärbehörden die Vorratsrüume
untersuchen und die Bücher und Belege des zur Auskunft Verpflich¬
teten prüfen ; sie sind befugt , zur Ermittelung richtiger Angaben
Dorraisräume , in denen Gegenstände zu vermuten sind, über welche
die Auskunft verlangt wird , zu untersuchen und die Bücher der zur
Auskunft Verpflichteten einzusehen.

Iranksurt (Main ), den
Mainz

1. März 1916. Stellvertretende » Generalkommando 18. Armeekork
und Gouverneur der Festung Mainz.

I
Übersichtstafel.

verkauf und Lieserung (Versand) Verarbeitungu. verbrauch beschlagnahmter Stoffe ist nur auf Grund von
Erlaubnisscheinen gestattet mit Ausnahme der in B,Cu . D genannten Fälle Sonderbestimmkng Ausnahme vs«

der Meldepflicht

A B C 0 E F

3
X

Seschlagnahmte 8toffgattungsv
und

Äoffarten.

verkauf und Lieferung im Inland
ist ohne Erlaubnisschein gestattet
mit Ausnahme der unter g u. d
««gegebenen Fälle ; für verkauf
«ud Lieferung in das Ausland
(einschließlich der beseyten feindl
Gebiete» ist st«-» ein Erlaubnis-

schein erforderlich

Dhn« Erlaubni»sch«in ist gestattet(unter
Einhaltung der Sonderbestimmung zu E,

Verarbeitung und verbrauch

Dhne lkrlaubnis-
fchein ist ge¬

stattet Verarbei¬
tung und ver¬
brauch vorrä¬
tiger und bezo¬
gener Mengen,
»enn der mo-

. natl . «kesaint-
verbrauch bei
der Verwendung
aller Urten einer

Stoffgattung
kleiner ist als:

Für folgende 6r-
deiisgilngr ist, auch
«eun « sich nicht
um Aufträge der
deutsch«» Militär-
od Marinebehörden
nach Spalt« 8 han¬
delt, nie rin Lr-

laubnissch. rrforderl.

Für folgende Rr»
bettsgäng-, auch
wenn es sich um
Aufträge dir deut¬
sche» Militär- od-r
Marin»d»hörden

nach Spalte 8 han¬
delt, ist ste t , »iu

Erlaubnisschein
erforderlich

Nicht melde-
pflichtig(aber
beschlagnahmt) -
sind Vorräte,
deren Gesamt¬
menge aller ^
Arten einer

Stoffgattung am
I «ine» jeden

Monat» kleiner
ist als

a r«lpeterstlckstoff (Inhalt) in reinen, un>
reinen und gemischten, salpetrrsanren u.
salpetrigsanrenSalzen von Natrium,
Kalium. Kalzium, Ammonium, Baryum,
Strontium, in reiner, unreiner (j B.
Kbfallsäur») und gemischter Salpeter
säure jeder Grädigkeit, mit Kurnahme
von Mengen, die der Verbraucher sich
selbst aus nicht beschlagnahmten klur-
gangsstoffen herstellt, sofern die monat
lich« Gesamtmenge der Erzeugung aller
Arten dieser Stoffgatrung kleiner ist aie

75 kg Salpeterstickstoff(Inhalt).

-

.denjenigen Besitzern, die in ihren
Büchern und Belegen aueweisen, daß
sie mit den beschlagnahmtenMengen
unter bestmöglicher Rurbeute unmittel¬
bare oder mittelbare Rusträg« der
deutschen Militär- oder Marinedehör-
den auf Sprengstoffe, Pulver. Rauch-
und Leuchtkörper au,führ«n; (der v -r.
krauch entfallender stickstoffhaltigrr
Zwischen- und Nebenerzeugnisse zu
anderen al» den hiergenannten Zwecken
ist nur auf Grund «ine» Erlaubnis»

schein« gestatte^

I kgSalpeter-
,ti» stoff(Jnh.)

Verdichtung von
Salpetersäure;

„Mischen" von Sal-
»etersäure mit

Schwefelsäure(auch
rauchender)

Verarbeitung von
beschlagnahmten sal¬
petersauren Salzen
tn ander« beschlag¬
nahmte saipetei saure
Salz« oder in Sal¬

petersäure

7S kg Sal-
peterftickstoff

(Inhalt)

b Toluol (Inhalt) in rohem, gereinigte« ,
reinem Toluol wegen »er toiuoi»
haltigen Rohstoffe und des Zwange»
zur Toluelgrwinnung» ird auf di« . Be»
kanntmachungüber di« Verwendung
von Benzol und Solveutnapht« sowie
über Höchstpreisefür diese Stoffe" »er¬

wiesen.

| . ..

denjenigen Besitzern, di« in ihren
Büchern und Belegen au,weisen, daß
sie mit den beschlagnahmten Mengen
unter bestmöglicher Ausbeute unmittel¬
bare oder mittelbar« Ruftrüg« der
deutschen Militär- oder Marinedehör-
den auf Sprengstoffe, Pulver. Rauch-
und Leuchttörper und Arzneimittel

ausführen.

I kg Toluol
zJnhait)

Verarbeitung vo»
rohem zu gereinigte«
und reinem Toiuoi

20 kg Toluol
(Inhalt)

' e Japairkampfer (Inhalt) in Japan-
Kampfer jeder Aufbereitung, Reinheit
und Form, gleichgültig, wo die Ruf¬

bereitung stattgefunden hat.

verkauf und Lieferung von Ja.
pantampfer ist nur auf Grund
von Erlaubnisscheinen gestattet,
fall, di«monatlich» Gesamtmenge
mehr brtr. als 0,5 kg Kampferinh.

denjenigen Besitzern, die in ihren
Büchern und Belege» ausweijen, daß
sie mit den beschlagnahmten Rlengen
unter bestmöglicher Ruebrut« unmittel-
bare oder 'mittelbare Rusträg« der
deutschen Militär- oder Marinebrhör-

den auf Arzneimittel ausführen.

t|S 20 kg
Kampfer
(Inhalt)

d

1

G'yzekl» (Inhalt) in reiue« , unreine«
und gemischtem Glyzerin mit 20 v. H.

und mehr Reingehait.

verkauf u Lieferungv. Glyzerin
ist nur «uf Grund von Erlaub¬
nisscheine» gestattet, fall» dir
«ouatliche Gesamtmenge mehr
beträgt als I kg Glyzerininhalt.

denjenigen Besitzern, die in ihren
Büchern und Belegen ausweijen, daß
sie mit den beschlagnahmtrn Mengen
unter bestmöglicher Ausbeute unmittel,
bar« oder mittelbar« Aufträge der
deutschen Militär- «der Marinebehör¬
den auf Sprengstoffe, Pulver. Rauch-
«nd Leuchttörper aurführen; f»r andere
militärische Zwecke ist von der be¬
stellenden Behörde di« Unerseßlichkeit

zu bescheinigen;

0,1 kg
Glyzerin
(Inhalt)

Arbeit,gSnge,welch«
zur Erzeugung ven
Roh-und vynamit-

glyzerin führen iz. B.
Reinigung, Lin-

dampsung)

Erzeugung von
destilliertem Gly¬

zerin jeder 6n mit
Auenahme von

vynamitglyzerin

SS kx Glyzerin
(Inhalt)

ü -
Schwefel (Inhalt) i» Schwefel und
Schwefelkies aller Rrt, in Zinkblende,
in schwefliger Säur«, in reiner, un¬
reiner (z v Rbsallsäure) «. gemischter
rauchender und wässeriger Schwefel¬

säure jeder Grädigkeit.

denjenigen Besitzern, die in ihren
Büchern und Belegen aurweisen, daß
str mit den beschlagnahmte« Mengen
unter bestmöglicher Ausbeute unmittel,
bare oder mittelbare Rufträge der
deutschen Militär- oder Marinebehör¬
den auf Sprengstoffe. Pulver, Ranch-
«nd Leuchttörper und Arzneimittel

ausführen;

SO kg
Schwefel
(Inhalt)

Verdichtung vo»
Schwefelsäure;
„Mischen" von

Schweselsäur« (auch
rauchender) mit Sal-

peirrsäure; ver-
brauch von Schwefel-
säure zur Herstellung
von Salpetersäure

Verarbeitung von
Schwefel, Schwefel¬
kies und Zinkblind«
in rauchend« und

wässerige Schwefel¬
säure; Herstellung
von schwefelsaurev'

Ammoniak Reinigen
von Benzol, Toluol
und Solventnaphta

1300 kg
Schwefel
(Inhalt)

k Lhlor «Inhalt) in flüssigem und ga».
fSimigem Zustand, in Thlorkalk, in
Lösungen von unterchloriger Säure und
ihren Salzen, in reinen, unreinen und
gemischten chiorsauren und überchlor¬
sauren Salzen von Ralium. Natrium,

Rm« onium, Baryum.

denjenigen Besitzern, die in ihren
Büchern uud Belegen aurweisen, daß
sie mit den beschlagnahmten Mengen
unter bestmöglicher Ausbeute unmit-el-
bare oder mittelbar« Rusttäge der
deut scheu Milirär. »der Marinebehör-
den auf Kampf-, Arznei- und ve»-

infeftionsmittel au-führrn;

15 kg Lhlor
fInhaltj

verarbeilung von
gasförmigem und

flüssigem Lhlor

125 kg Lhlor
(Inhalt)

g Rus a- k gefertigte Kampfmittel, wie
Pulver, Sprengstoffe us« aller Rrt mit
Ausnahme von solgrnden vorrätigen
oder aus freigegebenen Stoffen her.
gestellten Erzeugnissen: Jagd-. Scheiben,
u. Freudenpulver-. Zündschnüren, 3 »ud.
Hütchen, auch in leeren Patronenhülsen,

Zlobert- und Revolvermunition.

den Militär- oder Mari»ebehörden und
den von diesen unmittelbar beauf-

ttagten Stellen.
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Iastadk Am Sonntag waren die Mitglieder des Lehrewer¬
eins Im Ländchcn" im Gasthaus zur schonen Aussicht hier ver¬
sammelt um Ab chied zu nehmen von ihrem langjährigen Mitglied?
Ebertsbäuser von Medenbach), der mit 1. April in den Ruhestand
eintritt ' unb nach Dotzheim verzieht. Lehrer Wittgen von Norden¬
stadt überreichte dem Scheidenden im Aufträge des Vereins als
Andenken ein schönes Bild, die Bergpredigt darstellend. Die Ab¬
schiedsrede bildete zum Tell eine Schildewng der Schul- und
Lehrerverhältnisse unseres Bezirks vor 40—50 Jahren . Damals
kamen nur ältere Lehrer in den Landkreis Wiesbaden, für die hier
die Aus icht bestand, nach einer gewissen Dienstzeit doch endlich mal
ein Höchstgehalt von 1200 Mark zu erhalten. „Als ich vor 41 Jahren
hochangestellr wurde", so führte u. a. Lehrer Wittgen aus , stand
Ebertshäuser bereits höher, ja am höchsten, denn er war im höchst-
gelegenen Orte des Westerwaldes, in Stein -Neukirch, angestelit und
ich als zweithöchsterin Hof, . . . beide mit je 600 Mark Gehalt.
In der hiesigen Inspektion war Ebertshäuser seither der älteste
Lehrer und diese Ehre überläßt er jetzt mir." Lehrer Ebertshäuser
dankte tiefgerührt für die ihm zuteil gewordene Ehrung und gab
seinerseits einen kurzen Abriß feines Lebens und Wirkens während
feiner 45 jährigen Dienstzeit. — Hierauf sprach Lehrer Mittgen
über die Kriegsliteratur und die Beschaffung guten Kräegslesestoffes
für die Örlsbüchereien. Die Auswahl fei gerade jetzt besonders
schwierig, weil neben manchein Guten auch viel Schund auf den
Markt gebracht würde. Man müsse sich auf sachkundige Führer
verlassen. Als einen solchen nannte Redner das vom Iugendschrif-
ten-Aurschuß des Lehreroereins Frankfurt a. M. herausgegebene
Verzeichnis guter Bücher über den Krieg 1914/15 für Jugend und
Volk. Lehrer Bücher-Breckenheim empfahl zur Anschaffung für
die Büchereien das vorzügliche Werk „Deut'chlands Macht" von
Lehrer PH. Wittgen (Wiesbaden). Zum Schlüsse berichtete Lehrer
Metzler-Wallau über seine Kriegserlebnisse als Sanitäter in Polen,
Galizien und Serbien , die reichlich Gelegenheit gaben zu einer Aus¬
sprache über die gegenwärtigen Äriegsereignisse.

Eltville. Hier verstarb im Alter von 65 Jahren Herr Rentner
Gustav Herber, Magistratsmitglied der Stadt . Um die Interessen
Eltvilles hat sich der Dahingeschiedenegroße Verdienste.erworben.

Rüdesheim. Die Niederwaldbahngesellschaft in Rüdesheim
schließt das Jahr 1915 mit einem Verlust von rund 7000 Mark (i.
D.' 11 743 Mark Verlust) ab. Der Grund dafür ist starkes Nach¬
lassen des Reiseverkehrs gewesen. Der Schifssbetrieb ruhte völlig.
Im laufenden Jahre soll der Betrieb der Bahn schon am 16. April
beginnen, während er im vorigen Jahr erst im Monat Mai ausge¬nommen wurde.

Rüdesheim. Von Donnerstag , den 2. März ab ist der Weg
nach Aßmannshausen wieder fahrbar für Fuhrwerke mit einem
Gewicht bis zu 25 Zentnern . Die Ueberbrückung am Binger Loch
hat eine Breite von drei Meter.

Warnung für Schwäher. Der Kaufmann F . M. in Höchst ließ
sich in seinem Laden zwei Kundinnen gegenüber in verletzender
Weise über die deutsche Kriegfühwng und das deutsche OfsszierkorpsI - - —- * I »V**>j-j »ll IW VUV WV»4\ UfV KJ II \r\ IV-l ( U 4i/S
aus . Die beleidigenden Aeußerungen kamen der Behörde zur
Kenntnis . Die Folge war ein Strafantrag des Kriegsministerums
wegen Beleidigung der deutschen Offiziere. In der heutigen
Schoffengerichtsverhandlung bezeichnete M. die Angaben der
Frauen als Verdrehungen. Das Gericht schenkte aber den Aussagen

&rauen  mehr Glauben und erkannte auf eine Geldstrafe von500 Mark.
- fc\ höchst. Der Kreisausschuß verbot das Schlachten von
«chmemen unter 180 Pfund Lebendgewicht allgemein im diesfei-

des K^ samscĥ st̂ bedürfen der Genehmigung
-r, r.? r’ê e‘?r Gemeinde hat ein Quantum Schmalz und 120
Flaschen Speiseöl erhalten . Da bei der Abgabe nicht alle Familien
bedacht werden können, muß das Los entscheiden.

Bei einer Hochwildjagd im Revier des Hofapo-
Dr . Neubronner (Cronberg) wurde der als Treiber tätige

Holzhauer Phil . Schalk von dem Jagdhüter Werz ver¬
sehentlich durch einen Schuß in den Kopf getötet.
-, .^ i 14 Schweine waren auf dem gestrigen Haupt-

oug- reidet. Dach zeigt die amlliche Notierung feinertei
wTfro 1!.8 baru'DCr' da es ja muh nur die, durch Dornotiovung

5W<W ^ etzgern sch gesicherten Tiere waren, die garnicht zum
frhmnA Ä " ' Der ganze übrige Markt war ebenfalls nur sehr
Sond ^ ier^ " " ; Ü" Zustand, der sich nach der Einführung der
(.1 hf doheben wird. Rur 366 Rinder waren angetrie-
GAGätt « Hf? nf wie die 103 KM er und 59 Schafe bei schnellem
bestem fanden. — Der Wiesbadener Markt ivar etwas
bieTum tQri Schweinen waren hier es immerhin 253 Tiere,
schnellen Abhanden " ' ^ 3“ Höchstpreisen

den fei !"!!’ ? ' e Gesamtzahl der bis zum 28. Februar früh in
Kümvim ^ »." ^ gern des Bezirks des 18. Armeekorps aus den
Mann ^ brdiin eingelieferten Franzosen beträgt rund 14 000
auf fflorml j ! " E ^ llen auf Darmstadt und Gießen etwa je 5000,
«ui -worms etwa 4000 Mann , auf Mainz 200 Offiziere.
GrasUm ^ . .d ^ Äkmgericht verurteilte den Kartoffelhändler Karl
Pfund Karto»e,»0-^ 5^ Geldstrafe, weil er einer Kundin für fcrijs
und den pill " »0 P ^ " mge mehr abverlangt hatte, als er durfte,
Robrback enlm3« unü ^artoffelhündler Reinhard Schneider von
hierher geiiefert°hatte " M°rk. weil er verdorbene Kartoffeln

Legendm-n^ EnIgten Landwirte von Frankfurt a . M. und Unr¬
ad. ihre 12. ordentliche Hauptversammlung
richt. Di? miÄ ^ ^ . H' rschel-Friehberg erstattete öen Gejchastsbe-
wehr denn erfordere, so führte der Redner aus,
nahm die LandwllU^ !!" ' Zusammenschluß der Landwirtschaft. Er
Die NrtwendGN̂ Schutz gegen den Vorwurf des Wuchers,
nur wenia Ledensmitiel, wie Brot und Kartoffeln, seien
Der ÄS ? S‘ n:n^s' n diesen Kriegszeiten im Preis gefitegen.
Ĥ N'Segenübr̂ s, !̂ »•' Krieg um 6 Pfennig erhöht worden.
Die letzte wÄ Produktionskosten ungleich höher geworden,
langt, hätten die „Vereinigten" nicht ver-
Milchnot u, hl Öe,T  dMdten eine solche anheimgestellt, um einer
nur Maaer,mm^ ^ '- ^  wüsse dahin kommen, daß in den Städten
stimmten mr£au$ werden dürfte, mit Ausnahme einer be-
Frankfurt "n "E PEnnlch für Kinder und Kranke. Aus der nach
6000 Pfund ' ^ . gelieferten Vollmilchmenge könnten täglich rund
feien die n  herausgearbeitet werden. Sehr bedauerlich
Angriffe unh\ rl' .ör£ schollenpflegende Bevölkerung. Diese
unausgesetzt ihr" dürften die Landwirte nicht abhalken,
bie 33erhnffni[tl e Schuldigkeit zu tun . Bor allem müßten sie, wenn
mit der ersord-.^ ^ ŝ ien, alles daran setzen, die Städte
Verfügungen ^ versorgen. Mögen auch nmnche
nichts.' Di-> erscheinen, so mache das in den jetzigen Zeiten
nussehen mochten sich vor Augen halten, wie es erst
Wutz.- wenn der Feind ins Land gedrungen. Deshalbwußte fidi di» n x ifl Vm ° ins  r/nnd gedrungen. Deshalb
nn Felde stoben ^d 'd'^ ^ x̂ wdig denen zeigen, die draußen
Schlüsse zvllle Grenzen abhallen. Zinn
Meister in Rcdner dem Regierungspräsidenten Dr. von

Lendwir̂ m^ ? Anerkennung für seine Verdienste um
warmes Herein '-, lü  ^ cn  Kriegsläuften . Er habe ein
Rückgrat deŝ emcn.j we'ien Dliik für den Bauernstand, das
wenn die Lonckm̂ , »a' nü? % lffc  bemerkte Henfel-Dortelweil,
t°n, so hättenGewinn  ihren Blick gerichtet bät-
h'nauxgetrieven iin^ n- h m t,iCturcn »^öffnet , die Kühe
verschachert Ah-r w loL o®^ ,nnt die Kynservenfabriken
wn aus onterOTntvifrf^ r mFrl ? v eben nicht getan,
^echtz„ erhalte», ^ ‘ ^ ^ die Milcherzeugung hoch und auf-

ÜUerlo! aus üsr llmgegsnü.
- — Main ;. Das warme Frühstück, bestehend L. _ .
Gerstenschleim uppe und einem Stück Brot , bas die Stadt wiihre.no
der Wmtermonate Dezember, Januar und Februar an bedürftige
Schulkinder in den einzelnen Schulbezirken verabreichen ließ, nahm
heute sein Ende. Die Beteiligung war in diesem Winter well
Itürker als in früheren Jahren und hielt bis zum Schluß unver¬
mindert an. Im ganzen wurden gegen 4000 Kinder in der Stadt
und in den Vororten an jedem Morgen vor Schulbeginn gespeist.
Der nachhaltige Einfluß auf die körperliche Erstarkung der Kinder
ist offensichtlich.

— Wegen Vergehen im Aint  hatte sich vor der Straf-
karnmer in Darmstadt der Schreibgehülfe, frühere Schutzmann in
Mainz Friedrich Raab aus Nieder-Olm, zu verantworten . R. hat
im Jahre 1800 geheiratet und in flotter Lebensweise bis 1908 die
Mitgift feiner Frau mit etwa 18 000 Mark und von da ab bis zum
Kriegsausbruch weitere 17 000 Mark, zusammen also etwa 35 000
Mark verpulvert . Als das Geld alle mar , geriet er auf die schiefe
Bahn , verlor seine Stellung , zog zwar noch einmal mit in den
Krieg, wurde aber im vorigen Jahre wegen Urkundenfälschung vom
Schwurgericht in Mainz zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren
verurteilt . 1914 war er auch infolge feines Examens aufgrund
ministerieller Anstellung als Stellvertreter des Gerichtsvollziehers
Kern in Langen verpflichtet worden und hat innerhalb kurzer Zeit
eine Anzahl bei ihm eingegangener Gelder in Höhe von etwa 750
Mark nicht abgeliefert und für sich verwendet . Er wurde unter
Einbeziehung der vom St )wurgericht in Mainz gegen ihn verhäng¬
ten zweijährigen Strafe zu einer Ge/amtgefängnisstrafe von zwei
Jahren und drei Monaten verurteilt.

— Ein Zusammenstoß,  der außer Materialschaden keine
schlimmen Folgen hatte, ereignete sich am Sonntag abend auf der
elektri chen Straßenbahnlinie Wiesbaden—Mainz an der Gabelung
in der Nähe der Kaiserbrücke. Dort stießen zwei Straßenbahn¬
wagen so heftig aneinander , daß sie teilweise zertrümmert wurden
und außer Dienst gestellt werden mußten. Der Streckenbetrieb er¬
litt durch den Unfall wohl eine vorübergehende Verzögerung , aber
keine Störung.

— Das Geld in der Abortgrube.  Ein kleiner hoff¬
nungsvoller Bengel hatte feinen Eiterst einen Geldbetrag von über
200 Mark gestohlen und den größten Teil davon mit anderen
Bürschchen durchgebracht. Als der Dieb merkte, daß man ihm auf
der Spur sei, warf er, um jeden Beweis von seiner Schuld unmög¬
lich zu machen, den Rest in eine Abortgrube . Beim Entleeren der
letzteren wurde noch ein Betrag von nicht ganz 40 Mark , der in ein
Taschentuch gewickelt war , vorgefunden. Der jugendliche Dieb
wurde durch einen Bahnschafsner ermittelt , der bei dam Jungen
einen 20 Markschein sah, mit dem er sich eine Fahrkarte für eine
„Spritztour " einlösen wollte. Der Beamte schöpfte Verdacht und
lenkte so die Spur auf das Treiben des kleinen Burschen.

— Der Storch  ist da . Gestern überflogen 2 Störche die
Stadt Mainz und wandten sich dem Rheingau zu. Auch im Ried
und im unteren Maingebiete kann man den willkommenen Früh¬
lingsboten feit einigen Tagen beobachten. Die Rückkehr des Stor¬
ches erfolgte in diesem Jahre trotz der sehr milden Witterung zu
Anfang Februar nicht so früh, wie dies gewöhnlich der Fall ist. In
der Regel kehrt der Storch in der zweiten Hälfte des Monats Fe¬
bruar , seltener vor Mitte dieses Monats zurück. Die Stare , die den
Winter im südlichen Europa oder in Nordafrika , zubringen , sind
auch bereits zu sehen. Ebenso konnte man in der letzten Woche
Scharen von Schneegünsen nordwärts ziehen sehen. AlG diese An¬
zeichen deuten darauf hin, daß der Frühling bald seine Einkehr hal¬ten wird.

Darmstadl . Am Sonntag und Montag sind hier etwa 5000
Franzosen aus den jüngsten Kämpfen bei Verdun eingetroffen . Sie
wurden nach dem Kriegsgefangenenlager bei Griesheim gebracht,
um von da endgültig den verschiedenenGefangenenlagern zugeteilt
zu werden.

Darmsiadi . Arn Samstag überschritt der Begleiter eines
Pserdetranspencks namens Fenter an verbotener Stelle einige Ge¬
leise des Bahnhofs , als er von einem einfahrenden Eilznge erfaßt
und sofort getötet wurde.

vermWter
Die Veredlung des Zahlungsverkehrs.

Die Gicßener Hcmdelskammer hatte den Unioerfitätsprofefsor
Dr . Skalweit zu einem öffentlichen Vortrag gewonnen , um die
weitesten Kreise der Stadt auf die Wichtigkeit bargeldfparendxr
Zahlungsarten hinzuweisen. In seinem Dortrag wies Skalweit
darauf hin, daß man unter den heutigen Wirtschaftsverhültniffen
etwa 4y,  Milliarden Mark an umlaufenden Zahlungsmitteln
sparen könne, das bedeute, daß die Reichsbank lyi  Milliarden
Mark Goldgelb weniger zur Notendeckung brauche und dadurch
diesen Betrag zu Einkäufen int Auslande frei bekomme. Das wäre
eine unermeßliche Stärkung unserer finanziellen Rüstung . Dtr
Großhandel mache sich ja schon längst den bargeldlosen Verkehr zu¬
nutze, so habe z. B . die Reichsbank 1914 einen Ilmsatz von 465
Milliarden Mark durch Umbuchung erledigen können. Um so !
fchl«chter sei es mit der bargeldsparenden Zahlungsmeise im Mittel - '

und Kleinverkehr bestellt. Die Bevölkerung müsse daran gewöhnt
werden, Mieten, Steuern , Gas -, Wasser- und Elektrizitätsrech-
nungen usw. in der einen oder anderen Form unseres so reich ent¬
wickelten, so leicht gemachten, aber lenter . noch so wenig verstande¬
nen Scheckverkehrs auszugleichen. Es muffe daher der Wlle ge¬
weckt werden, diese Mittel int Sinne ihrer uvlkswirischastlichen und
kriegserleichtentden Zwecke anzuwenden . Der Schule und der
Haussrau , der wir in diesem Kriege schon so vieles wertvolles und
prakt.sches zu danken hätten , käme die 'dankbare Ausgabe zu, y er-
für das Verständnis wachzurufen und zu vertiefen. Es dürfe kein
Fünfzigmarkscheinmehr, als unumgänglich notwendig fei, im Ver-
kchr gehalten werden. Die Veredlung des Zahlungsverkehrs be¬
deute nicht nue eine technische Maßnahme , sondern auch die Er¬
füllung der dringendsten Wünsche des Vaterlandes.

Ehrentafel. Nächtliche Erkundung.  Um feftzustellen,
ob an Stolle unseres bisherigen Gegners nette Truppen unserer

(Schweiz), *uij, -444i4siu4ĉ, ^ U444I.'1
aus Mannheim-Freudenhcim und der Ersatz-Reservist Korn aus
Ludwigshafen, welche aus einer größeren Zabl von Mannschaften
der 10. Kompagnie des Ref.-Jnf .-Regts . Nr . 109, die sich freiwillig
gemeldet hatten, ausgewählt waren , wurden mit der Ausführung
der Unternehmung beauftragt . Die beiderseitigen Stellungen sind
da, wo die Unternehmung geplant war , nur etwa 40 Meter von
einander entfernt Dazwischen befinden sich hohe Sprengtrichter.
Unmittelbar im Anschluß an eckte Sprengung ' ging, um die Ver¬
wirrung und Ueberrafchung beim Feinde auszunutzen, die Erkun¬
dung vor sich. Durch eine ,chon vorher int eigenen Drahthindernis
geöffnete Lücke stürzte die Erkundungsableilung über die Brust¬
wehr, dis Trichterränd« .entlang , der feindlicher! Stellung «ntgegev.
Der Feind schoß lebhaft, aber es gelang dennoch, ohne Verluste, bis
an die sagemmnte Sanüsackstellung heranzukominen, wo die steile
Böschung genügend« Deckung bot. Das feindliche Drcchthindernis
wurde durchschnitten, der Steilhang erklommen und weiter ging es
hinauf auf die Brustwehr des feindlichen Grabens . Oben aus-
fpähend, bemerkte Vizefeldwebel Adler in nächster Nähe mehrere
feindl-che Posten. Er schleuderte ihnen eine Handgranate entgegen,
worauf sie, bis auf einen, die Flucht ergriffen . Diesem rief er zu
sich zu ergeben. Der Mann kam naher heran , machte aber bald
kehrt und lief davon. Lidler lief tinü schoß hinter ihm her und traf
ihn in den Oberschenkel. Der Mann verschwand in einem llnter-
stand Während nun die Patrouille den Graben rechts und links
des Unterstandes absperrte, und sickerte, warf Vizefeldwebel Adler
e.ne Handgranate hinein und stieg nach erfolgter Explosion hinun¬
ter. Er sah dort den Verwundeten am Boden liegen. Ra ch wurde
er aufgehoben und in den Graben getragen . Eben wollte man ihn
über die Brustwehr heben, als eine feindliche Patrouille von drei
Mann herbeieckte. Kaltblütig rief ihr Vizefeldwebel Adler zu,
heranzukommen und mitzuhclfen. Als die Leute daraufhin stutzten,
befahl er ihnen, sich zu ergeben) sie aber machten rasch kehrt und
kiesen davon.̂ Während Adler einen niederschoß und den änderen
noch einige Kugeln nachjagte, gelang es Unteroffizier Wolf und den
KriegsfreiwAtgen, den verwundeten Gefangenen über bie Brust- ,
wehr und Drahthindernisse zu heben. Dann glitten sie rutschend

Rung zu: war doch jetzt höchste' ^ .„
rten, bevor weitere feindliche Verstärkungen herankamen. Um der
verräterischen Helle der Leuchtkugeln zu entgegen, muhte sich die
Patrouille mehrere Maie aus den Boden werfen. Mühsam und
unter Aufbietung der ganzen Kraft gelang es, den eigenen Graden
wieder zu erreichen. Die Unternehmung hatte §0 Minuten ge¬
dauert . Der Gefangene war in unserer Hand. Die Gtfechtsau»-
rüstung und die Papiere , die er bei sich trug , gaben einen willkom¬
menen Aufschluß über den neuen vor uns liegenden Feind. Vize-
feldroebe! Adler wurde mit dem Eisernen Kreuz 1. Klasse ausge¬
zeichnet, die übrigen Pairouillenteclnehmer erhielten h«s Eiserne
Kreuz 2.  Klasse.

Ein Sfidjtiger Ädf«nfeet. Dieser Tage zsg im Kanton Bern
em Reisender mit seinem Musierkafier von Ort zu Ort , von Laden
zu Laden, und bot den Geschäftsinhabern feine Artikel an. Er
führte eine wohlriechendeSeife , er führte aber auch eine Broschüre,
betitelt: „Wann kommt der Friede ?" In größeren Orten arbeitete
der Mann , wie der „Tagesanzeiger " erzählt , mit ganz außer¬
ordentlichemErfolge. Fast jeder Kaufmann legte sich außer einem
Quantum Seife auch die große Frage nach dem Frieden zu. Die
Nachfrage v-rlangte ^es so. Das Geheimnis dieser .Nachfrage be¬
stand allerdings darin , baß der Mann mit feiner Frau und feinen
vier Kindern reiste, die immer einen Tag vor dem Vater in all,
Lädm der Stadt gingen und dort die Friedens -Broschüre oder auch
die Se je verlangte:t Kam dann am nächsten Tage der Vater und

„Ware " an , so erhielt er natürlich umgehend Aufträge.

®‘n ~ sechs Pfennig ! Die billigsten Eierpreife wird dem-
nächst die Stadt Apolda haben. Die städtische Lebensmittelkom-
mission konnte aus Oesterreich 188 000 Stück frische Eier beziehe«.

Zeichnungenm̂ ttriegsanleihe

5
zum Zeichnung§prei5 von 930 ^

6>
ll)

a) bei Lieferung der 5tücke Zeichnungspreis 98,50%
b) bei Eintragung in das Reichsschuldbuch mit Sperre bis 15. apctl 1917 08,30 % .

Zeichnungen nehmen wir spesenfrei  entgegen.

Bank für Handel rmd Industrie
. Depositenkasse viebricha. Rh. Fernsprecher 88

Städtische Sparkasse Biebrich
Zernsprecher 50.

Vorschußverein iu Biebrich
eingetragene Genoffenfchaft mit beschränkter hastpfir'cht. Hernivrecher 21



Ri jüm Selbstkostenpreise von sechs Pfennig für das Stück an die
ärmere Bevölkerung abgegeben werben fallen.

Berlin. Das erste Garde-Feldartillerie-Rcgiment feierte den
Gedenktag seines 100jährigen Bestehens. Die Feier war dem
Ernste der Ze.t angepaßt.

Pyrih. In Dölitz ist die 70jährige Frau v. Alocnsleben im
Hausflur tot aufgefunden worden. Die Leiche trägt Würgemale am
Halse. In der Wohnung waren die Fächer des Schreibtisches und
die Schränke durchwühlt. Es scheint ein Raubmord vorzuliegen.

Magdeburg . Der pensionierte Steueraufseher H. Hinze schoß
mit einem Revolver auf seine etwa 38 Jahre alte Tochter und
brachte ihr eine schwere Kopfverletzung bei. Darauf erschoß er sich
selbst. Ueber die Ursachen der Tat konnte bisher nichts ermitteltwerden.

Niederschelden. Zwischen Eiserfeld und Niederschelden sind
Samstag nachmittag zwei Güterzüge zufammengestoßen. Die Ge¬
walt des Zusammenstoßes war so stark, daß dreizehn Güterwagen
vollständig zertrümmert lind eine weitere Anzahl stark beschäÄgtwurden.

fkueSle Nschrickten.
DrprlLrs-DirsS

Der Unterseebootskrieg.
WB . (Amtlich.) Berlin,  1 . März . Bon unseren

U-Booten wurden zwei französische Hilfskreuzer mit je
vier Geschützen vor Le Havre und ein bewaffneter eng¬
lischer Bewachungsdampfer in der Themse-Mündung
versenkt.

Im Wittelmeer wurde laut amtlicher Meldung aus
Paris der französische Hilfskreuzer «La Provence ", der
mit einem Truppentransport von 1800 Mann nach Sa¬
loniki unterwegs war . versenkt. Nur 696 Mann sollen
gerettet sei«.

Das am 8. Februar an der syrischen Küste ver
senkte französische Kriegsschiff war . wie die Meldung
des zurückgekehrten ll -Booies ergibt, nicht das Linien
schiff «Suffren ", sondern der Panzerkreuzer „Admiral
Charner ".

Der Chef des Admiralstabcs der Marine.

Der Mittwoch-Tagesbericht.
WB . (Amtlich.) Großes Hauptquartier , 1. März.

Westlicher Kriegsschauplatz.
Die Artillerie -Tätigkeit war auch gestern an vielen

Tellen der Front sehr rege, besonders auf feindlicher
Seite . An mehreren Stellen verfolgte der Gegner da
mit freilich nur Täuschungszwecke, dagegen schien er im
Dsergebiet, in der Champagne , sowie zwischen Maas
und Mosel bestrebt zu sein, uns ernstlich zu schädigen:
er erreichte das Ziel nicht.

Im Luftkampf wurde ein englischer Doppeldecker
bei Menin bezwungen : die Insassen sind gefangen . Zwei
französische Doppeldecker holten die Abwehrgeschütze
herunter , den einen bei Vezaponin , nordwestlich von
Soissons , Insassen gefangen , den anderen dicht südwest¬
lich von Soissons , Insasse wahrscheinlich tot. — Ein von
dem Leutnant der Reserve Kühl geführtes Flugzeug.
Beobachter Leutnant der Reserve Haber, brachte einen
militärischen Transportzug auf der Strecke Befancon—
Iufsey durch Bombenabwurf zum halten und bekämpfte
die ausgestiegene Transport -Mannschaft erfolgreich
mit feinem Maschinengewehr.

OesilicheruadBalkankriegsschauptatz.
Richts von besonderer Bedeutung.

Oberste Heeresleitung.

1. „wer Brotgetreide verfüttert , versündigt sich am Da-
terlandei"

2. „wer über das gesetzlich zulässige Matz hinaus Hafer.
Mengkorn , Mischfrucht, wort» sich Hafer befindet, oder Gerste
verfüttert , versündigt sich am Vaterlandes

MAiK
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Frftm Gold Medaille

P2il ! Ribm , Zahn -Praxii*
Wlenbaiten , Frle «lrf <‘b «tr . ßll , I.

Zahnschmerzbeseitigung , Zahnziehen, Nervtöten.
Plombieren , Zahnregulierungen , Künstl. Zahn
ersatz in div Ausführungen u a. m. isa

Sprachst : 9 - 6 Uhr. Telefon 3118.
DENTIST DES WIESBADENER BEAMTEN - VEREINS

1" #0

501

0 , unkündbar bis 1924.
(vierte tlriegranleihe.)
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our Bestreitung der durch den Krieg erwachsenen Ausgaben werden 4rV2% Reichsfchatzans
Weisungen und5°/o Schnldvrischreibungen Ves Reichs hiermit zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt.

Die Schuldverschreibungen find seitens d<s Reichs dis zum 1. Oktober 19S4 nicht
kündbar; bis dahin kann also auch ihr Ziussus; nicht herabgesetzt werde«. Die Inhaber
könne« jedoch über die Schuidverschreibnngen wie über jedes andere Wertpapier jederzeit
(durch verkauf, Verpfändung usw.) verfüge«.

4.

Bedingungen.
1. Zeichnungsstelle ist dir Reichsbauk . Zeichnungen werden

von Sonnabend, den 4. Mürz an
bis Mittwoch, de« 22. Mittz, mittags 1 Uhr

bei dem Rontor der Reichshauptbauk für Wertpapiere in Berlin (Postscheckkonto Berlin Nr. 99) und bei allen
Zweiganstalten der Reichsbank mit Kasseneinrichtung entgegengenommen. Die Zeichnungen können
aber auch durch Vermittlung

der Röniglichen Seehandlung (Preußischen Staatsbank) und der preutzischen Lentral -Genoffenschaftrkafse in
Berlin, der Röniglichen hanptbank in Nürnberg und ihrer Zweiganstalten sowie

sämtlicher deutschen Banken, Bankiers und ihrer Filialen,
sämtlicher deutschen öffentlichen Sparkaffen und ihrer verbände,
jeder deutschen Lebensverficherungsgesellschast und ■
jeder deutschen Rredttgenoffenschast erfolgen.
Zeichnungen auf die 5% Reichsanteihe nimmt auch die Post an allen Orten am Schalter entgegen. Auf

diese Zeichnungen kann die Vollzahlung am 31. März, sie mutz aber spätestens am 18. April geleistet werden. ;
Wegen der Zinsberechnung vergl. Ziffer 9, Schlußsatz. ' 1

2. Die Schahanweisungen sind in 10 Serien eingcteilt und ausgefertigt in Stücken zu: 20000 , 10000, 5000,1
2000, 1000, 500, 200 und 100 Mark mit Zinsscheinen zahlbar am 2. Januar und 1. Juli jedes Jahres . Der :
Zinscnlauf beginnt am 1. Juli 1916, der erste Zinsschein ist am 2\  Januar 1917 fällig. Welcher Serie die einzelne
Schatzanwcisung angehört, ist aus ihrem Text ersichtlich. 1

Die Reichsfinanzvcrwaltung behält sich vor, den zur Ausgabe kommenden Betrag ' der Rcichsschatzanweisungen
zu begrenzen; cs empfiehlt sich deshalb für die Zeichner, ihr Einverständnis auch mit der Zuteilung von Reichsanleihe
zu erklären. '

Die Tilgung der Schatzanweisungen erfolgt durch Auslosung von je einer Serie in den Jahren 1923 bis 1932
Die Auslosungen finden im Januar jedes Jahres , erstmals im Januar 1923 statt; die Rückzahlung geschieht an dem
auf die Anslosung folgenden1. Juli . Die Inhaber dr ausgeloften Stücke könne « statt der Barzahl ««a
viereinhalbprozentige bi - t . Juli 1933 unkündbare Schuldverschreibungen fordern.

3. Die Reichsanleihe ist ebenfalls in Stücken zu 20000, 10000, 5000, 2000, 1000, 500, 200 und 100 Mark mit
dem gleichen Zinsenlauf und den gleichen Zinsterminen wie die Schatzanweisungen ausgefertigt.
Der Zeichnungspreis beträgt:

für die 4 */, % Reichsschahauweisungen 95 Mark,
» » T»/g Reichsanleihe , wenn Stücke verlangt werden, 98,50 Mark,
» » 5 % , wenn Eintragung in- das Reichsschuldbuch mit Sperre

bis 15. April 1917 beantragt wird, 98,30 Mark
für je 100 Mark Nennwert unter Verrechnung der üblichen Stückzinsen(vgl. Ziffer 9).
Die zugeteilten Stücke werden auf Antrag der Zeichner von dem Kontor der R-üchshauptbank für Wertpapiere in B' rlin
bis zum I. Oktober 1917 vollständig kostenfrei aufbewahrt und verwaltet. Eine Sperre wird durch diese Niederlegung
nicht bedingt; der Zeichner kann sein Depot jederzeit— auch vor Ablauf dieser Frist — zurücknehmen. Die von dem
Kontor für Wertpapiere ausgefertigtcn Depotscheine werden von den Darlehnskasscn wie die Wertpapiere selbst belieben
Zeichnungsschcine sind bei allen Reichsbankanstalten. Bankgeschäften, öffentlichen Sparkassen, Lcbensversicherungsae-
scllschaftcn und Kreditgenoffenschaften zu haben. Die Zeichnungen können aber auch ohne Verwendung von Zeichnungs-
scheincn brieflich erfolgen. Die Zeichnungsscheincfür die Zeichnungen bei der Post werden durch die Postanstaltenausgegeben.
Die Zuteilung findet tunlichst bald nach der Zeichnung statt. Ueber die Höhe der Zuteilung entscheidet die Zeichnungs-
stelle. Besondere Wünsche wegen der Stückelung sind in dem dafür vorgesehenen Raum auf der Vorderseite des
Zeichnungsscheincs anzugeben. Werden derartige Wünsche nicht zum Ausdruck gebracht, so wird die Stückelung von
den Vermittlungsstellen nach ihrem Ermessen vorgenommen. Späteren Anträgen auf Abänderung der Stückeluna
kann nicht stnttgegebcn werden.

8. Die Zeichner können die ihnen zugeteiltcn Beträge vom 31. Mürz d. I . an jederzeit voll bezahlen.
Sie sind verpflichtet:

30 % des zugeteilten Betrages spätestens am 18. April d. I .,
20 % „ „ „ „ „ 24. Mai d. I ..
25 % „ „ „ „ „ 23. Juni d I ..
25°/« „ ., ,. „ ,. 20. Juli d. I.

zu bezahlen. Frühere Teilzahlungen sind zulässig, jedoch nur in runden durch 100 teilbaren Beträgen des Nennwerts.
Auch die Zeichnungen bis zu 1000 Mark brauchen nicht bis zum ersten E 'nzahlunastermiu
voll bezahlt werden . Teilzahlungen sind auch auf sie jederzeit, indes nur in runden durch 100 teilbaren Be¬
trägen des Nennwerts gestattet; doch braucht die Zahlung erst geleistet zu werden, wenn die Summe der fällig ge¬
wordenen Teilbeträge wenigstens 100 Mark ergibt.
Beispiel: Es müssen also spätestens zahlen: die Zeichner von Jt  300: Jt  100 am 24.Mai, Jt  100 am 23. Juni. Jt  100 am 20 Zuli'

die Zeichner von Jt  200 : Jt  100 am 24. Mai , Jt  100 am 20. Juli - ' °
die Zeichner von 100: Jt  100 am 20. Juli.

Die Zahlung hat bei derselben Stelle zu erfolgen, bei der die Zeichnung angemeldet worden ist.
Die am 1. Mai d. I . zur Rückzahlung fällign 80000 000 Mark 4 °/0 Deutsche Reichsschah,

auweisungen von 1912 Serie II werden— ohne Zinsschein— bei der Begleichung zugeteilter Kriegsanleihen
»um Nennwert unter Abzug der Stückzinscn bis 30. April in Zahlung genommen.

Die im Laufe befindlichen unverzinslichen Schahscheine des Reiches werden — unter Abzug von 5%
Diskont vom Zahlungstage, frühestens aber vom 31. März ab, bis zum Tage ihrer Fälligkeit— in Zahlung genommen.

9. Da der Zinsenlauf der Anleihen erst am 1. Juli 1916 beginnt, werden auf sämtliche Zahlungen für Reichsanleihe5°/„,
für Schatzanweisungen4l/s% Stückzinsen vom Zahlungstage, frühestens aber vom 31. März ab, bis zum 30. Juni 1916
zu Gunsten des Zeichners verrechnet; auf Zahlungen nach dem 30. Juni hat der Zeichner die Stückzinsei, vom
30. Juni bis zum Zahlungstage zu entrichten. Wegen der Postzeichnuugen siehe unten.
Beispiel: Bon den in Ziffer 4 genannten Kaufpreis gehen demnach ab:

5.

6.

7.

l . bei Begleichung von ReichSanlcihe a) bis zum
31. März

b) am
18. April

c) am
24.Mai II.bei Begleichungv.NeichSschatzanw. chbiszum

31. März
e) am

18.April
k) am

24.Mai
5 7« <L>lückzi»sen für 90 Tage 72Taae 36 Tage 4'/, 7« Stückziiisen für 90 Tage 72 Tage— 1.25 % i —0/ 0,50% — 1.12' % 0.90% 0.45%

Tatsächlich iu  zahlen . .. | uife 07.25 i 97,50% 98 - %
Tatsächlich zu zahlender Betrag also nur 93,87' % 94,10% 94,55%bcr « -trag also nur ^ ^ Schuwbuch- 97,05 % 97,307» 97,80%

«ei oer mcimsameiye eryom um ocr zu zayicnoe betrag Mr ,ede 18 Taoe. um die sich die Einzahlung weiterhin verschiebt, um
25 Pfennig, bei den Schatzanweisungen für ;ede 4 Tage um 5 Pfennig für je 100 Jt  Nennwert . '

r ? -ei  A °Aet » nunqen (siehe Ziffer 1, letzter Absatz) werden auf bis zum 31. März geleistete Vollzahlungen
für 90 -iagc (Beispiel Ia ), auf alle andern Vollzahlungcn bis znin 18. April, auch wen « sie vor biekenl

Tage geleistet werden , Zinsen für 72 Tage (Beispiel Id ) vergütet. ' '
Zu den Stücken von 1000 Mark und mehr werden für die Reichsanleihe sowohl wie für die Schatzanweisungen
auf Antrpq vom Reichsbank-Direktorium ausgestellte Zwiscbenscheine ausgegeben, über deren Umtausch in
^ .̂ 0%iLtuckc das Erforderliche später öffentlich bekanntgemacht wird. Die Stücke unter 1000 Mark, zu denen

August d I . ausgegeben werden. ' " — w .. . .
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Berlin,  im Februar 1916.
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